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Sachverzeichnis

 Altersfinanzie-
rung

Unter Altersfinanzierung versteht man das De-Unter Altersfinanzierung versteht man das De-
cken von Finanzierungs- und Liquiditätslücken cken von Finanzierungs- und Liquiditätslücken 
im Alter, die aufgrund unzureichender Alters-im Alter, die aufgrund unzureichender Alters-
vorsorge oder ungewöhnlichen Belastungen vorsorge oder ungewöhnlichen Belastungen 
(wie zum Beispiel Pflegekosten) entstanden sind.(wie zum Beispiel Pflegekosten) entstanden sind.

Dienstbarkeit Unter einer Dienstbarkeit versteht man ein Unter einer Dienstbarkeit versteht man ein 
dingliches Nutzungsrecht an einer frem-dingliches Nutzungsrecht an einer frem-
den Sache, das im Falle einer Immobilie im den Sache, das im Falle einer Immobilie im 
Grundbuch in Abteilung II eingetragen wird, Grundbuch in Abteilung II eingetragen wird, 
§§ 1018 ff. BGB.§§ 1018 ff. BGB.

Durchführungs-
entgelt

Unter dem Durchführungsentgelt versteht Unter dem Durchführungsentgelt versteht Unter dem Durchführungsentgelt versteht Unter dem Durchführungsentgelt versteht 
man die Gebühr, die der Teilverkäufer beim man die Gebühr, die der Teilverkäufer beim man die Gebühr, die der Teilverkäufer beim man die Gebühr, die der Teilverkäufer beim 
späteren Gesamtverkauf der Immobilie an späteren Gesamtverkauf der Immobilie an späteren Gesamtverkauf der Immobilie an späteren Gesamtverkauf der Immobilie an späteren Gesamtverkauf der Immobilie an späteren Gesamtverkauf der Immobilie an späteren Gesamtverkauf der Immobilie an 
den Teilkäufer dafür zahlen muss, dass sich den Teilkäufer dafür zahlen muss, dass sich den Teilkäufer dafür zahlen muss, dass sich den Teilkäufer dafür zahlen muss, dass sich den Teilkäufer dafür zahlen muss, dass sich den Teilkäufer dafür zahlen muss, dass sich den Teilkäufer dafür zahlen muss, dass sich den Teilkäufer dafür zahlen muss, dass sich 
letzterer um die professionelle Vermarktung letzterer um die professionelle Vermarktung letzterer um die professionelle Vermarktung letzterer um die professionelle Vermarktung letzterer um die professionelle Vermarktung letzterer um die professionelle Vermarktung letzterer um die professionelle Vermarktung letzterer um die professionelle Vermarktung letzterer um die professionelle Vermarktung 
der Immobilie kümmert.

ErbschaftErbschaftErbschaftErbschaftErbschaft Unter einer Erbschaft versteht man alle Vermö-Unter einer Erbschaft versteht man alle Vermö-Unter einer Erbschaft versteht man alle Vermö-Unter einer Erbschaft versteht man alle Vermö-Unter einer Erbschaft versteht man alle Vermö-Unter einer Erbschaft versteht man alle Vermö-Unter einer Erbschaft versteht man alle Vermö-Unter einer Erbschaft versteht man alle Vermö-Unter einer Erbschaft versteht man alle Vermö-Unter einer Erbschaft versteht man alle Vermö-Unter einer Erbschaft versteht man alle Vermö-Unter einer Erbschaft versteht man alle Vermö-Unter einer Erbschaft versteht man alle Vermö-
genswerte, die im Rahmen der Gesamtrechts-genswerte, die im Rahmen der Gesamtrechts-genswerte, die im Rahmen der Gesamtrechts-genswerte, die im Rahmen der Gesamtrechts-genswerte, die im Rahmen der Gesamtrechts-genswerte, die im Rahmen der Gesamtrechts-genswerte, die im Rahmen der Gesamtrechts-genswerte, die im Rahmen der Gesamtrechts-genswerte, die im Rahmen der Gesamtrechts-genswerte, die im Rahmen der Gesamtrechts-genswerte, die im Rahmen der Gesamtrechts-genswerte, die im Rahmen der Gesamtrechts-genswerte, die im Rahmen der Gesamtrechts-
nachfolge im Zeitpunkt des Erbfalls auf den 
Erben übergehen.

Ertragsanteil Unter dem sogenannten „Ertragsanteil” ver-
steht man den Anteil einer Rente, der nach 
dem Einkommensteuergesetz steuerbar ist, das 
heißt für den Rentenbezieher steuerpflichtig ist.

Fiktive Miete Unter der fiktiven Miete versteht man diejeni-
ge Miete, die man als Eigentümer bei Vermie-
tung erzielen könnte. Relevant wird sie immer 
dann, wenn eben gerade keine Vermietung 
erfolgt, aber die potentiellen Mieteinnahmen 
für Berechnungen relevant sind, etwa zur Be-
rechnung des Nießbrauchwerts.
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Immobilien-
verrentung

Die Immobilienverrentung umfasst alle Sach-
verhalte, bei denen Menschen das in ihrer 
Immobilie gebundene Eigenkapital freisetzen, 
aber in derselben wohnen bleiben.

 Innerfamiliäre 
Immobilien-
verrentung

Unter einer innerfamiliären Immobilienverren-
tung versteht man alle Übertragungen von Im-
mobilien innerhalb der Familie mit Gegenleis-
tung. Meist sind die übertragenen Immobilien 
mit einem „Recht auf Wohnenbleiben“ wie 
zum Beispiel einem Nießbrauch belastet.

Kapitalwert Der Kapitalwert (auch Barwert) entspricht 
dem Wert, der dem Nutzungsrecht einer 
Sache entspricht. Betrifft das Nutzungsrecht 
eine Immobilie erfolgt die Berechnung durch eine Immobilie erfolgt die Berechnung durch eine Immobilie erfolgt die Berechnung durch 
eine Hochrechnung der fiktiven Miete auf die eine Hochrechnung der fiktiven Miete auf die eine Hochrechnung der fiktiven Miete auf die eine Hochrechnung der fiktiven Miete auf die 
voraussichtliche Nutzungsdauer.voraussichtliche Nutzungsdauer.voraussichtliche Nutzungsdauer.

LeibrenteLeibrenteLeibrente Unter einer Leibrente versteht man die lebens-Unter einer Leibrente versteht man die lebens-Unter einer Leibrente versteht man die lebens-Unter einer Leibrente versteht man die lebens-Unter einer Leibrente versteht man die lebens-Unter einer Leibrente versteht man die lebens-Unter einer Leibrente versteht man die lebens-Unter einer Leibrente versteht man die lebens-
lange Zahlung eines Geldbetrages, § 759 BGB.lange Zahlung eines Geldbetrages, § 759 BGB.lange Zahlung eines Geldbetrages, § 759 BGB.lange Zahlung eines Geldbetrages, § 759 BGB.lange Zahlung eines Geldbetrages, § 759 BGB.lange Zahlung eines Geldbetrages, § 759 BGB.lange Zahlung eines Geldbetrages, § 759 BGB.lange Zahlung eines Geldbetrages, § 759 BGB.lange Zahlung eines Geldbetrages, § 759 BGB.lange Zahlung eines Geldbetrages, § 759 BGB.

MarktwertMarktwertMarktwert Unter dem Marktwert einer Immobilie versteht Unter dem Marktwert einer Immobilie versteht Unter dem Marktwert einer Immobilie versteht Unter dem Marktwert einer Immobilie versteht Unter dem Marktwert einer Immobilie versteht Unter dem Marktwert einer Immobilie versteht Unter dem Marktwert einer Immobilie versteht Unter dem Marktwert einer Immobilie versteht Unter dem Marktwert einer Immobilie versteht 
man den Kaufpreis, den ein Käufer auf dem man den Kaufpreis, den ein Käufer auf dem man den Kaufpreis, den ein Käufer auf dem man den Kaufpreis, den ein Käufer auf dem man den Kaufpreis, den ein Käufer auf dem man den Kaufpreis, den ein Käufer auf dem man den Kaufpreis, den ein Käufer auf dem man den Kaufpreis, den ein Käufer auf dem man den Kaufpreis, den ein Käufer auf dem man den Kaufpreis, den ein Käufer auf dem man den Kaufpreis, den ein Käufer auf dem man den Kaufpreis, den ein Käufer auf dem man den Kaufpreis, den ein Käufer auf dem man den Kaufpreis, den ein Käufer auf dem 
freien Markt für den Erwerb der Immobilie zu freien Markt für den Erwerb der Immobilie zu freien Markt für den Erwerb der Immobilie zu freien Markt für den Erwerb der Immobilie zu freien Markt für den Erwerb der Immobilie zu freien Markt für den Erwerb der Immobilie zu freien Markt für den Erwerb der Immobilie zu freien Markt für den Erwerb der Immobilie zu freien Markt für den Erwerb der Immobilie zu freien Markt für den Erwerb der Immobilie zu freien Markt für den Erwerb der Immobilie zu freien Markt für den Erwerb der Immobilie zu freien Markt für den Erwerb der Immobilie zu 
zahlen bereit ist.zahlen bereit ist.zahlen bereit ist.zahlen bereit ist.zahlen bereit ist.zahlen bereit ist.

Mindestver-
kaufserlös

Unter dem Mindestverkaufserlös versteht man 
den Betrag, den der Teilkäufer in jedem Fall 
generiert, wenn eine Immobilie später als Gan-
zes verkauft wird. In der Regel beläuft sich der 
Mindestverkaufserlös auf 115–117 % auf Basis 
des Einstandspreises, den ein Teilkäufer beim 
Teilkauf einer Immobilie gezahlt hat.

Nießbrauch/ 
Nießbrauchrecht

Unter einem Nießbrauch oder Nießbrauchrecht 
versteht man das im Grundbuch gesicherte 
Recht, eine Immobilie wie ein Eigentümer selbst 
zu nutzen oder sie zu vermieten. Geregelt ist 
der Nießbrauch in den §§ 1030, 1048 BGB.
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Nießbraucher/
Nießbrauch-
nehmer

Der Nießbraucher oder Nießbrauchnehmer 
ist im Grundbuch als solcher eingetragen und 
ist Inhaber des Rechts, eine Immobilie wie ein 
Eigentümer zu nutzen.

Nutzungs-
entgelt

Unter dem Nutzungsentgelt versteht man den 
Betrag, den ein Teilverkäufer bezahlen muss, 
um nach erfolgtem Teilverkauf noch die ge-
samte Immobilie nutzen zu können. Es bemisst 
sich an einer fiktiven Miete.

Quoten-
nießbrauch

Durch den Quotennießbrauch wird die an-
teilige (quotale) Nutzung einer Immobilie 
festgelegt.

Reallast Unter einer Reallast versteht man das im 
Grundbuch eingetragene Recht, aus einem Grundbuch eingetragene Recht, aus einem Grundbuch eingetragene Recht, aus einem Grundbuch eingetragene Recht, aus einem 
Grundstück wiederkehrende Leistungen zu Grundstück wiederkehrende Leistungen zu Grundstück wiederkehrende Leistungen zu Grundstück wiederkehrende Leistungen zu Grundstück wiederkehrende Leistungen zu 
beziehen. Diese müssen nicht zwingend finan-beziehen. Diese müssen nicht zwingend finan-beziehen. Diese müssen nicht zwingend finan-beziehen. Diese müssen nicht zwingend finan-
zieller Natur sein, § 1105 BGB.zieller Natur sein, § 1105 BGB.zieller Natur sein, § 1105 BGB.zieller Natur sein, § 1105 BGB.zieller Natur sein, § 1105 BGB.

Rückmietver-Rückmietver-Rückmietver-Rückmietver-
kaufkauf

Beim Rückmietverkauf verkauft der Eigentü-Beim Rückmietverkauf verkauft der Eigentü-Beim Rückmietverkauf verkauft der Eigentü-Beim Rückmietverkauf verkauft der Eigentü-Beim Rückmietverkauf verkauft der Eigentü-Beim Rückmietverkauf verkauft der Eigentü-Beim Rückmietverkauf verkauft der Eigentü-Beim Rückmietverkauf verkauft der Eigentü-Beim Rückmietverkauf verkauft der Eigentü-
mer seine Immobilie und mietet sie im Nach-mer seine Immobilie und mietet sie im Nach-mer seine Immobilie und mietet sie im Nach-mer seine Immobilie und mietet sie im Nach-mer seine Immobilie und mietet sie im Nach-mer seine Immobilie und mietet sie im Nach-mer seine Immobilie und mietet sie im Nach-mer seine Immobilie und mietet sie im Nach-mer seine Immobilie und mietet sie im Nach-
gang vom Käufer zurück.gang vom Käufer zurück.gang vom Käufer zurück.gang vom Käufer zurück.gang vom Käufer zurück.gang vom Käufer zurück.gang vom Käufer zurück.gang vom Käufer zurück.gang vom Käufer zurück.

Sachverstän-Sachverstän-Sachverstän-Sachverstän-Sachverstän-Sachverstän-Sachverstän-
digengutachten

Ein Sachverständigengutachten wird erstellt Ein Sachverständigengutachten wird erstellt Ein Sachverständigengutachten wird erstellt Ein Sachverständigengutachten wird erstellt Ein Sachverständigengutachten wird erstellt Ein Sachverständigengutachten wird erstellt Ein Sachverständigengutachten wird erstellt Ein Sachverständigengutachten wird erstellt Ein Sachverständigengutachten wird erstellt Ein Sachverständigengutachten wird erstellt Ein Sachverständigengutachten wird erstellt Ein Sachverständigengutachten wird erstellt Ein Sachverständigengutachten wird erstellt 
von einem Sachverständigen, der mittels ver-
schiedener Bewertungsansätze den Verkehrs-
wert einer Immobilie festlegt und in diesem 
Gutachten niederschreibt.

Teilverkauf Unter einem Teilverkauf versteht man den 
Verkauf von Miteigentumsanteilen an einer 
Immobilie.

Umkehrhypo-
thek

Eine Umkehrhypothek ist ein Immobilienver-
zehrkredit nach § 491 III S. 4 BGB, bei dem 
ausschließlich das Grundstück und nicht die 
Bonität in die Kreditprüfung einbezogen wird 
und bei dem der Darlehensbetrag in Raten 
ausgezahlt wird.
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Verkehrswert Der Verkehrswert gibt den Preis an, der in dem 
Zeitpunkt, auf den sich eine Wertermittlung 
bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr 
nach den rechtlichen Gegebenheiten und 
tatsächlichen Eigenschaften zu erzielen wäre, 
§ 194 BauGB.

Vorbehalts-
nießbrauch

Beim Vorbehaltsnießbrauch verkauft oder ver-
schenkt der Eigentümer seine Immobilie und 
behält sich selbst einen Nießbrauch vor.

Wohnungsrecht Das Wohnungsrecht ist ein Recht, das im 
Grundbuch in Abteilung II als beschränkte 
persönliche Dienstbarkeit eingetragen wird 
und dem Berechtigten das Recht einräumt, die 
Immobilie unter Ausschluss des Eigentümers zu Immobilie unter Ausschluss des Eigentümers zu Immobilie unter Ausschluss des Eigentümers zu 
Wohnzwecken zu nutzen. Gesetzlich geregelt Wohnzwecken zu nutzen. Gesetzlich geregelt Wohnzwecken zu nutzen. Gesetzlich geregelt Wohnzwecken zu nutzen. Gesetzlich geregelt 
ist das Wohnungsrecht in § 1093 BGB.ist das Wohnungsrecht in § 1093 BGB.ist das Wohnungsrecht in § 1093 BGB.

Wohnungs-Wohnungs-Wohnungs-
berechtigterberechtigterberechtigterberechtigter

Der Wohnungsberechtigte darf die Immobilie Der Wohnungsberechtigte darf die Immobilie Der Wohnungsberechtigte darf die Immobilie Der Wohnungsberechtigte darf die Immobilie Der Wohnungsberechtigte darf die Immobilie Der Wohnungsberechtigte darf die Immobilie Der Wohnungsberechtigte darf die Immobilie Der Wohnungsberechtigte darf die Immobilie 
zu Wohnzwecken und unter Ausschluss des zu Wohnzwecken und unter Ausschluss des zu Wohnzwecken und unter Ausschluss des zu Wohnzwecken und unter Ausschluss des zu Wohnzwecken und unter Ausschluss des zu Wohnzwecken und unter Ausschluss des zu Wohnzwecken und unter Ausschluss des zu Wohnzwecken und unter Ausschluss des 
Eigentümers nutzen.Eigentümers nutzen.Eigentümers nutzen.Eigentümers nutzen.

ZeitrenteZeitrenteZeitrenteZeitrente Unter einer Zeitrente versteht man die Zahlung Unter einer Zeitrente versteht man die Zahlung Unter einer Zeitrente versteht man die Zahlung Unter einer Zeitrente versteht man die Zahlung Unter einer Zeitrente versteht man die Zahlung Unter einer Zeitrente versteht man die Zahlung Unter einer Zeitrente versteht man die Zahlung Unter einer Zeitrente versteht man die Zahlung Unter einer Zeitrente versteht man die Zahlung Unter einer Zeitrente versteht man die Zahlung Unter einer Zeitrente versteht man die Zahlung Unter einer Zeitrente versteht man die Zahlung Unter einer Zeitrente versteht man die Zahlung Unter einer Zeitrente versteht man die Zahlung Unter einer Zeitrente versteht man die Zahlung 
eines Geldbetrages für einen bestimmten eines Geldbetrages für einen bestimmten eines Geldbetrages für einen bestimmten eines Geldbetrages für einen bestimmten eines Geldbetrages für einen bestimmten eines Geldbetrages für einen bestimmten eines Geldbetrages für einen bestimmten eines Geldbetrages für einen bestimmten eines Geldbetrages für einen bestimmten eines Geldbetrages für einen bestimmten eines Geldbetrages für einen bestimmten eines Geldbetrages für einen bestimmten 
Zeitraum.Zeitraum.Zeitraum.Zeitraum.

Zuwendungs-
nießbrauch

Beim Zuwendungsnießbrauch lässt der Eigen-
tümer einem Dritten ein Nießbrauchrecht zu-
kommen. Dies dient oft der Absicherung naher 
Angehöriger.


